
 
FörderRichtlinien 
- Informationen für Antragsteller - 
 
Die Stiftungsidee/Allgemeine Grundsätze 
Diese Stiftung ist eine Initiative der VR Bank Mecklenburg eG und ihrer Mitglieder. Die Bürgerstiftung der VR 
Bank Mecklenburg eG ist damit eine Gemeinschaftseinrichtung von Bürgern für Bürger. Im Rahmen ihres 
Satzungszweckes fördert die Stiftung gesellschaftliche Vorhaben, die im Interesse der Region und ihrer 
Bürger liegen, soweit staatliche Mittel dafür nicht zur Verfügung stehen. Die Stiftung will dabei vor allem 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ leisten und fühlt sich damit dem genossenschaftlichen Selbsthilfegedanken verbunden. 
 
Welche Projekte werden gefördert? 
Die Bürgerstiftung der VR Bank Mecklenburg eG fördert Projekte von gemeinnützigen Vereinen, 
Institutionen, Unternehmen und Initiativen, die sich den Satzungszielen der Stiftung zuordnen lassen 
(siehe Satzung – § 2 Stiftungszeck).  
 
Sie sind ein gemeinnützig, anerkannter Vereine und arbeiten in der Region Bad Doberan, Grevesmühlen-
Gadebusch, Güstrow-Bützow, Ludwigslust-Parchim, Rostock, Schwerin, Sternberg-Lübz oder Wismar?  
Sie möchten gern die Jugend unterstützen und die Bildung fördern? Oder ist das Vorhaben 
generationsübergreifend? 
 
Wir suchen Projekte aus der gesamten Bandbreite unseres Stiftungszwecks, hierbei ist unser Schwerpunkt der 
Bereich Jugend & Bildung.  
Aber auch die Förderung kultureller Zwecke, des Sports, der Kriminalprävention, der Unterstützung von 
Wissenschaft und Forschung sowie von Naturschutz und Landschaftspflege stehen in unserem Fokus.  
 
Welche Projekte werden nicht gefördert? 
Von der Förderung der Bürgerstiftung der VR Bank Mecklenburg eG ausgeschlossen sind in der Regel: 

- Personalkosten und laufende Kosten (höchstens als Anschubfinanzierung) 
- Honorare werden nur gefördert, wenn diese in einem engen Zusammenhang mit dem Projekt stehen 
- kommerzielle Veranstaltungen und Fundraising-Aktivitäten 
- Einzelpersonen  
- politische Gruppierungen 
- Projekte außerhalb des Geschäftsbereiches der VR Bank Mecklenburg eG 
- die Förderung über einen längeren Zeitraum 

 
Die Antragstellung 
Wenn Sie einen Antrag stellen, benötigen wir ein vollständig ausgefülltes Formblatt. Weiterführende Angaben 
einschließlich der Darlegung der Gesamtfinanzierung sollten den Umfang von 2 Seiten nicht überschreiten. 
Ein Nachweis der Gemeinnützigkeit muss jedem Antrag in Kopie beigelegt werden. 
 
Verwendungsnachweis 
Über die Verwendung der erhaltenen Zuwendungen ist ein Nachweis zu führen. Dieser ist der Stiftung bis 
spätestens 6 Monate nach Zuwendungsübergabe vorzulegen. Fristverlängerungen können beantragt 
werden. 
 
Veröffentlichung 
Im Falle einer öffentlichen Präsentation ist auf die Förderung durch die Stiftung hinzuweisen  
(Beispiel: „Dieses Projekt wurde durch die Bürgerstiftung der VR Bank Mecklenburg eG gefördert.“)  
 
Bitte richten Sie Ihren Antrag an 
Bürgerstiftung der VR Bank Mecklenburg eG, Buchbinderstraße 19, 18055 Rostock 
buergerstiftung@vrbankmecklenburg.de 
 
Alle Anträge finden Sie online unter: www.vr-buergerstiftung.de/zuwendungen-
und-antraege/ 
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